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A Ailgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zweck
Der private Gestaitungsplan ,,Aitersgerechtes Wohnen Areal
Weiherhaus, Gattikon” bezweckt die Ersteliung einer bezügiich
Gestaltung, Städtebau und Aufenthaltsqualitat sehr guten
Uberbauung zu ermoglichen. Sie soil optimal in die landschatt
iiche Umgebung und schwierige Topografie eingebunden wet-
den.

2 Die Uberbauung muss qualitativ hochstehendes altersgerech
tes Wohnen ermoglichen. Dazu gehort insbesondere:
• Eignung der Wohnungen für ältere Personen
• Arealinterne und -externe Vernetzung
• Aitersgerechte Gestaltung des Aussenraums mit hoher Auf

enthaitsquaiität

• Die Schaftung von Rahmenbedingungen, weiche es ermogii
chen, dass der ,,gemeinschaftliche Ansatz” verwirkiicht wer
den kann

Es soil em naturnaher Ubergang zu Riedgebiet und Weiher si
chergestelit werden.

Art. 2 Geitungsbereich/
Bestandteile

1 Der private Gestaltungsplan besteht aus den nachtolgenden
Vorschriften und dem Situationspian im Massstab 1:250.

2 Der Geltungsbereich des privaten Gestaltungsplanes ,,Altersge
rechtes Wohnen Areai Weiherhaus, Gattikon” ist im Situations-
plan 1:250 testgehalten.

Art. 3 Geltendes Recht
1 Soweit die vorliegenden Bestimmungen nichts Abweichendes

regeln, sind während der Gultigkeitsdauer des Gestaltungspla
nes die jeweiis güitige Bau- und Zonenordnung (BZO) der Ge
meinde Thalwii sowie das übergeordnete kantonale und eidge
nOssische Recht massgebend. Beim übergeordneten kantona
len Recht ist die bis zum 28. Februar 2017 geitenden ,,histori
sche” Fassung des Planungs- und Baugesetzes (PBG) vom
1. Juii 2015 massgebend.

Art. 4 orientierender
Charakter

1 Die im Gestaltungsplan unter ,,Orientierungsinhalt” dargestell
ten Elemente haben nur orientierenden Charakter und sind
nicht Bestandteile der Festsetzung.
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2 Der Planungsbericht nach § 47 Raumplanungsverordnung

(RPV) hat nut orienfierenden Charakter und 1st nicht Bestand

teil der Festsetzung.

Soweit die nachstehenden Vorschriften nichts anderes

bestimmen, 1st in Ermessensfragen der Baubehörde das im

Anhang des Planungsberichts wiedergegebene Projekt (Vor

projekt der Frei & Ehrensperger Architekten BSA, Zurich, vom

5. Juli 2016) richtungsweisend.

B Bau- und Nutzungsbestimmunqen

Art. 5 Nutzweise

1 Es 1st in alien Baubereichen Wohnnutzung und höchstens

massig störendes Gewerbe zulassig.

2 Die Wohnungen sind von ihrer Grösse, Lage und Ausgestal

tung dem Wohnen im Alter dienend zweckmässig anzuordnen

und auszurüsten.

Der Gewerbeanteil im ganzen Gestaitungspianperimeter be

tragt mindestens 10% der ersteilten Nettogeschossflache wel

che dem Wohnen oder Arbeiten dient.

Im Baubereich B1/B2 ist mindestens der gemäss Art. 5 Abs. 3

geforderle Gewerbeanteil zu erstellen. Gewerbenutzungen sind

entlang der Gattikonerstrasse anzuordnen.

Eine Umnutzung zu Wohnen der gemass Art. 5 Abs. 3 und 4

gewerblich zu nutzenden Flächen 1st dann moglich, wenn die

lmmissionsgrenzwerte (1GW) der Empfindlichkeitsstufe II (ES)

für Wohnen an alien Fassaden eingehalten werden kOnnen.

Art. 6 Baubereiche

1 Oberirdische in Erscheinung tretende Gebäude und Gebäude

teile müssen innerhaib der im Situationspian 1:250 eingetrage

nen Baubereiche A und B erstelit werden. Der oberirdische

Gebàudemantel ergibt sich aus den im Plan 1:250 eingetrage

nen Baubereichen und der maximalen Höhenkoten gemäss

Art. 7. Auf die Baubereichslinien darf gebaut werden.

2 Die Baubereiche A und B ersetzen die gemäss Zonenpian in

der Bauordnung geltenden Festiegungen betreffend Grenz

und Gebäudeabstände.

Besondere Gebäude gemass § 49 Abs. 3 I § 273 PEG und un

tergeordnete Vordächer, Treppen, Lichtschächte, Fluchttrep

pen o.A., dürfen ausserhalb der Baubereiche erstellt werden.

Für die Besonderen Gebäude geiten die Abstandsvorschriften

gemäss der Bauordnung.
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Unterirdische Bauten gemäss § 293 PBG dürfen innerhaib dem
Baubereich für ,,unterirdische Bauten” angeordnet werden. To
pografiebedingt dürfen talseitige Gebäudeteile mehr als 1.50 m
in Erscheinung treten.

Die Uberstellung der Verkehrsbaulinie durch Teile des Baube
reichs B ist erlaubt. Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens
1st em Beseitigungsrevers zuhanden der Volkswirtschaftsdirek
tion Kanton Zurich im Grundbuch eintragen zu lassen.

Art. 7 Grundmasse
1 In den Baubereichen des Gestaltungsplanes gelten folgende

G rundmasse:

Baubereiche Al A2 Bi B2
Max. Nettogeschossfläche

*)
3’700 m2

(exkl. Garage)
Max. Nettogeschosstlache Garage 580 m2
Maximale Höhenkote m.ü.M.

**)

533.90 536.70 529.80 532.60
Gebaudelange und .... . max. gemass Baubereichslinien
Gebaudebreite

*)
Nettogeschossflache gemass SIA Norm 416

**)

ausgenommen Kamine, Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie und
kleinere technisch bedingte Aulbauten im Sinne von § 292 PEG

2 Innerhalb der Baubereiche sind die Gebaudelange und die Ge
bäudebreite frei.

Die Auftellung der Nutzung auf Dach-, Unter- und Vollgeschos
se 1st innerhalb der zulassigen maximalen Höhenkote frei.

Art. 8 Dachform,
Dachaufbauten

1 Die Gebäude in den Baubereichen A und B sind mit Flachdä
chern auszuführen.

2 Die Flachdächer der Hauptgebäude sind extensiv und ökolo
gisch wertvoll zu begrünen, soweit sie nicht begehbar sind oder
für Solaranlagen genutzt werden.

Art. 9 Gestaltung,
Bauweise

1 Bauten, Anlagen und Aussenraum sind für sich und in ihrem
Zusammenhang mit der Umgebung so zu gestalten, dass eine
besonders gute Gesamtwirkung erreicht wird und sie zweck
massig ausgerüstet sind.

2 Die Bauten haben sich gut in die steile Hanglage einzuordnen.

Welter gehende Abgrabungen kOnnen bewilligt werden, wenn
diese der guten Gesamtgestaltung dienlich sind.

Die Bauten sind nach Minergie oder analogem Standard zu reali
sieren.
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Grundlage für den Gestaltungsplan bildet das Vorprojekt der

Frei & Ehrensperger Architekten BSA, Zurich, vom 5. Juli 2016.

Die pragenden städtebaulichen Merkmale des Vorprojekts sind

im Bauprojekt weiterzuver[olgen:

- abgestufte Baukörper

- eingezogene wind- und wettergeschützte Balkone

- Gemeinschaftsterrassen

- ,,steinerne” Fassadenwirkung

- Torwirkung gegenüber Gattikonerstrasse durch teilweise

Uberstellung der Verkehrsbaulinie

6 Es sind ausreichende Massnahmen zur Vermeidung von Stö

rungen des angrenzenden Naturschutzgebiets (Flachmoor von

nationaler Bedeutung) durch Lärm, Licht etc. vorzusehen. Die

geplanten Massnahmen müssen im Rahmen der Bauprojekt

eingabe durch die Fachstelle Naturschutz genehmigt werden.

Art. 10

Freiflächen,

Umgebung

Im Bereich ,,Erstellungspflicht Platz” zwischen den Bauten A

und B ist em halböffentlicher Gemeinschattsplatz mit hoher

Aufenthaltsqualität anzulegen. Dieser kann auch urban gestal

tet werden.

2 Der Bereich ,,Ubergang zu Riedgelande” 1st als naturnahe Vet

zahnung zum angrenzenden Riedgebiet zu gestalten.

Der Bereich ,,Ubergang zu Obstgartenweg” 1st, sofern nicht für

die Entsorgungsanlagen, die Parkierung oder Erschliessungs

anlagen (Fussweg oder Erschliessung des südlich gelegenen

Restgrundstuckes) gebraucht, als Ubergang zu den Wohnbau

ten natürlich zu gestalten. Des Weiteren ist die Moblierung mit

Sitz- und Absteligelegenheiten o.A. erlaubt.

Die Aussenräume sind, soweit mOglich und sinnvoll, alters- und

behindertengerecht zu gestalten und haben eine hohe Aufent

haltsqualitat aufzuweisen.

Im Baubewilligungsvertahren ist die detaillierte Platz- und Urn

gebungsgestaltung nachzuweisen.

6 Es sind Ruhe- und Erholungsflàchen von 20% der zurn Woh

nen genutzten Geschossfläche anzustreben. Die Fläche des

halböffentlichen Platzes sowie die Ubergangsflache zurn Ried

gebiet können angerechnet werden.

Für die Begrunung der Freiflächen und der Umgebung sind

einheimische, standortgerechte Bäume, Sträucher oder Plian

zen zu verwenden.

8 Im Baubewilligungsverfahren ist die Schutzwürdigkeit der durch

das Bauvorhaben betroffenen Natur- und Landschaftsschutz

objekte abzuklären.

Bei Wegtall von schutzwürdigen Natur- und Landschafts

schutzobjekten sind die Ersatzrnassnahmen irn Baubewilli

gungsverfahren aufzuzeigen.

-

-
-

AI+rcnprechtes Wohnen Areal Weiherhaus, Gal



C Erschliessung, Ver- und Entsorgung

Art. 11 Erschliessung
1 Das Gestaltungsplangebiet ist für den motorisierten Verkehr ab

der Gattikonerstrasse über den Obstgartenweg zu erschlies
sen. Die Zu- und Wegfahrt zu der Tielgarage hat gemäss Situ
ationsplan 1:250 zu erfolgen.

2 im Baubewilligungsverfahren 1st im Bereich ,,Verkehrssichere
Fussgängerluhru ng” die detaillierte Strassenraumgestaitung
mit abgesetzter Fusswegverbindung aufzuzeigen.

im Baubewilligungsverfahren 1st im Bereich ,,Zufahrt Weiher
haus” die Ersatzerschliessung des Weiherhauses aufzuzeigen.

Die Fusswegverbindung von der Gattikonerstrasse durch den
Gestaltungspianperimeter ist, soweit moglich und sinnvoli, be
hindertengerecht zu gestalten.

im Baubewilligungsverfahren ist die detaillierte Fusswegver
bindung Richtung Gattikerweiher aufzuzeigen.

6 Für den Weg durch den Gestaltungsplanperimeter ist mittels
Grundbucheintrag sicherzustellen, dass dieser der Offentiichkeit
dauerhaft zur Verfügung gestelit wird.

Art. 12 Quellrecht
1 im Baubewiliigungsverfahren ist aufzuzeigen, wie der Schutz

und Erhalt des bestehenden Queilrechts gewahrieistet werden
soil. Eine Verlegung oder Aufhebung der Brunnenstube und
der zugehorigen Leitungen ist in Absprache der Beteiligten
möglich.

Art. 13 Abstellplätze
1 Die ertorderliche Anzahl von Abstellplätzen wird wie folgt lest

gelegt.

• Bewohner: 0.5 Abstellplatz pro Wohnung
Die Parkierung hat grundsätzlich unterirdisch
oder überdacht zu erfolgen

• Besucher: 0.3 Abstellpiatz pro Wohnung
Besucherparkplätze kOn nen oberi rdisch
angeordnet werden

Der Nachweis ist im Baubewilligungsverfahren zu erbringen.
2 Abstellplätze für Besucher sind entiang dem Obstgartenweg

anzuordnen.

Es sind genügend Veloabstelipiatze mehrheitlich gedeckt und
an gut zuganglicher Lage in Abstimmung auf die Haupteingän
ge anzuordnen.
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Die erforderliche Anzahl von Veloabstellplatzen wird im Bau

bewilligungsverfahren gemàss der massgebenden kommuna

ten BZO festgetegt.

Art. 14
Versorgung!
Entsorgung

1 Das Gebiet 1st erschlossen. Sämttiche Neubauten sind über

private Anschlüsse an die ubergeordneten Netze anzuschlies

sen.
2 Neue Entwasserungsleitungen sind im Trennsystem anzulegen

und bis an die Grundstucksgrenze zu ziehen. Für die Planung

der Grundstucksentwässerung ist die Norm ,,Anlagen für die

Liegenschaftsentwasserung — Planung und Ausfuhrung”

(SN 592 000) massgebend.

Dachwasser ist, wo hydrogeologisch möglich, versickern zu

lassen. 1st dies nicht mOglich, so 1st dieses Wasser mittels Re

tention abzuführen.

Wo immer moglich 1st elne natürtiche Versickerung des anfal

lenden Regenwassers (Platzwasser) anzustreben.

Es 1st em Anschluss an den Wärmeverbund Gattikon vorzuse

hen.
6 Für den Hauskehricht sind wenn moglich Unterllurcontainer zu

erstellen. Grungut, Altpapier etc. sind zentral zu sammein. Die

Lage und Ausgestaltung der Sammelstelle 1st im Rahmen des

Baubewilligungsverfahrens nachzuweisen.

D Lärmschutz

Art. 15
Lärmschutz

1 Der Gestaltungsptanperimeter wird der ES Ill zugewiesen.

Im Baubewilligungsverfahren 1st mit elnem Larmgutachten

nachzuweisen, dass die 1GW eingehalten sind.
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E Etappierung

Art. 16 Bauabschnitte
1 Die Erstellung der Bauten und Anlagen darf nicht etappierl

werden.

F Schlussbestimmungen

Art. 17 Inkrafttreten
1 Der private Gestaltungsplan ,,Altersgerechtes Wohnen Areal

Weiherhaus, Gattikon” wird am Tag nach der Offentlichen Be
kanntmachung der rechtskraftigen Genehmigung durch die
Baudirektion verbindlich. Der Gemeinderat Thaiwil publiziert
das Datum der Inkraftsetzung.
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1 Veranlassung für die Erstellung des Gestaltungsplans

Die Gemeinde ThaIwil 1st Eigentumerin des Areals zwischen Gattikerweiher und Obst
gartenweg. Em Tell dieses Gebiets soil für altersgerechte Wohnungen genutzt werden.
Gleichzeitig soil auch der Freiraum zwischen der Gattikonerstrasse, dern Gattikerweiher
und der Weiherscheune neu gestaitet und aufgewertet werden. Urn diese Ziele errei
chen zu können wurde em Studienaultrag unter Leitung der Gerneinde Thalwil durchge
führt.

Irn Rahmen dieses zweistufigen Studienauftrags mit Zwischenbesprechung wurde em
Projekt gefunden, weiches die Vision für em altersgerechtes Wohnen in hoher Qualitãt
umsetzt. Irn September 2013 er[olgte die Gesamt- bzw. Schlussbeurteilung.

Die Aufgabe des privaten Gestaltungsplans ,,Altersgerechtes Wohnen Areal Weiher
haus, Gattikon” 1st es sicherzustellen, dass eine zukünftige Uberbauung und die zugeho
rige Umgebungsgestaltung die architektonischen Qualitäten des Studienprojekts beibe
halten.

2. Ablauf, Stand des Verfahrens

Der private Gestaltungspian wurde von der Gemeinde Thalwil am 28. Februar 2017 für
die Mitwirkung und Vorprüfung ( 7 PBG) verabschiedet. Diese fand vom 17. März 2017
bis 16. Mai 2017 statt. Jedermann konnte sich innert 60 Tagen zurn Planinhalt äussern.
Uber die nicht berücksichtigten Einwendungen wird gesarnthaft bei der Festsetzung ent
schieden.

Parallel dazu ist der Gestaltungsplan der Vorprüfung durch den Kanton Zurich unterzo
gen worden. Die Akten wurden dem ARE zur Vorprüfung und Stellungnahrne einge
reicht.

Der private Gestaitungsplan wurde aufgrund der Mitwirkung und Vorprüfung überarbei
tet. Die Eingaben sowie alifallige Auswirkungen auf das Planwerk sind irn vorliegenden
Mitwirkungsbericht dargelegt.

Der private Gestaltungsplan ist für die Gemeindeversammiung vom 15. März 2018
traktandierl und wird bei Zustimmung irn Anschluss der Kantonalen Baudirektion zur
Genehrnigung eingereicht.

3. Behandelte Einwendungen

Neben- und übergeordnete Planungsträger

Zur Mitwirkung wurden die angrenzenden Gerneinden und die Zürcher Planungsgruppe
Zirnmerberg (ZPZ) eingeladen. Die Gemeinden Langnau am Albis, Oberrieden und
Rüschlikon nehmen den privaten Gestaltungsplan ,,Altersgerechtes Wohnen — Gattikon”
ohne Anträge zur Kenntnis. Die ZPZ hat ohne Antrage beschlossen, dass der private
Gestaltungsplan dem regionalen Richtplan und den Zielen gemàss Regio-ROK ent
spricht.

Der Vorprüfungsbericht des ARE liegt mit Datum vom 15. Mai 2017 vor.

Bevölkerung

Innerhalb der Auflagefrist ist em Mitwirkungsbegehren eingegangen. Die Gemeinde hat
dessen Anliegen geprüft. lhre Behandlung wird nachfolgend erlàutert.
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